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GEMEINDE SCHÖNBECK 
Klarstellungs- und Abrundungssatzung Schönbeck 

 
 

STELLUNGNAHMEN DER VON DER PLANUNG BERÜHRTEN BEHÖRDEN,  
DER SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

nach § 4 Abs. 2 BauGB 
 

STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 
nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 
ABSTIMMUNG MIT DEN NACHBARGEMEINDEN 

Nach § 2 Abs. 2 BauGB 
 

BESCHLUSSVORSCHLAG ÜBER DIE ABWÄGUNG 
nach § 1 Abs. 7 BauGB 

 
Beratungsstand: 

Gemeindevertretung vom ……………… 
 
 
 

Aufgestellt: 
Woldegk / Neubrandenburg, den 30.08.2023 
 

Gemeinde Schönbeck     

Amt Woldegk Bau-/Ordnungsamt Karl-Liebknecht-Platz 
1 

17348 Woldegk Tel.: 03963-256517 Fax: 03963-256535 

In Zusammenarbeit 
mit 

     

Planungsbüro  
Trautmann 

Walwanusstraße 26 17033 Neubranden-
burg 

info@planungsbuero-
trautmann.de 

Tel.: 0395-5824051 Fax.: 0395-36945948 
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Folgende von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange waren nach § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert: 
 

 
I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist nicht 
vor 

1. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 02.11.2021 Fristverlängerung bis 
21.10.2021 

2. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte 09.09.2021  

3. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V  x 

4. Bergamt 19.08.2021  

5. Deutsche Telekom Technik GmbH  x 

6. Zweckverband für Wasser- und Abwasserentsorgung Strasburg  x 

7. Wasser- und Bodenverband „Landgraben“  x 

8. Straßenbauamt Neustrelitz 25.08.2021  

9. Landesamt für innere Verwaltung M-V 18.08.2021  

10. Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V  x 

11. Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg 07.10.2021  

12. Landesforst M-V 24.09.2021 
09.11.2021 

 

13. Kirchenkreisverwaltung  x 

14. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben  x 

15. E.DIS Netz GmbH 13.08.2021  

16. 50Hertz Transmission GmbH 06.08.2021  

17. Industrie- und Handelskammer 20.09.2021  

18. Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern  x 

19. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 08.08.2021  

20. Vodafone Kabel Deutschland GmbH 14.09.2021  

21. PCK /BIL 24.08.2021  

22. GDMcom GmbH  x 

23. BVVG Bodenverwaltungs- und -verwertungs GmbH 13.08.2021  

 Amt für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte 13.08.2021  
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Nachbargemeinden: 

1. Stadt Friedland   

2. Gemeinde Galenbeck   

3. Gemeinde Schönhausen 09.08.2021 nicht berührt 

4. Gemeinde Voigtsdorf 09.08.2021 nicht berührt 

5. Gemeinde Groß Miltzow 09.08.2021 nicht berührt 

6. Gemeinde Kublank 09.08.2021 nicht berührt 

 

Während der Auslegung vom 06.09.2021 bis 06.10.2021 sind keine Stellungnahmen eingegangen. 

1.   

2.   
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Landkreises Mecklenburgische 
Seenplatte werden im Rahmen der Satzung zur Kenntnis genom-
men und in die Planung eingestellt. 
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Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde wird die geforderten Untersuchungen zu den poten-
ziellen Wohnbauflächen vorlegen, um zu einer wirksamen Satzung 
zu gelangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem wird gefolgt. 
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Dem wird gefolgt. 
 
Dies ist Abhängigkeit von dem nachgewiesenen Bedarf zu prüfen. 
 
 
 
Dem wird gefolgt. 
 
 
 
Die Gemeinde hat sich in der Begründung des Entwurfes unter 5. 
Planungsrecht und Bindungen für die Planung damit auseinander-
gesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde wird die Grünflächen, Wasserflächen und Gemein-
bedarfseinrichtungen aus der Planzeichnung entfernen. 
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Dem wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Ergebnisse der Ein-
griffs- Ausgleichsbilanzierungen bestätigt werden. 
 
Der Gemeinde wurden in der EAB mehrere Möglichkeiten der 
Kompensation aufgezeigt. Nach Prüfung der Gemeinde stehen 
keine Flächen für Kompensationsmaßnahmen im Umfeld zur Ver-
fügung. Aus artenschutzrechtlicher Sicht ergeht nicht die Notwen-
digkeit einer Kompensation des Eingriffes im unmittelbaren Um-
feld der Vorhaben in Form von Umwandlung von Acker in Grün-
land. Zur Kompensation des Eingriffs wurde in der entsprechen-
den Landschaftszone in „Rückland der Mecklenburgischen Seen-
platte“ 18,5 km östlich ein geeignetes Ökokonto „Umwandlung 
von Acker in Extensivgrünland“ gewählt, dessen Ziel den vom Ein-
griff betroffenen Flächen entspricht. 
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Im 200-m-Umkreis der Flächen 1 und 2 sind 2 bis 3 gesetzlich ge-
schützte Biotope vorhanden. Diese werden von den Wirkungen 
des Vorhabens nicht erreicht. Eine Funktionsbeeinträchtigung um-
liegender Biotope wird nicht hervorgerufen. Das nächstgelegene 
NATURA-2000-Gebiet befindet sich mindestens 1,5 km entfernt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Artenschutzfachbeitrag wurde erstellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Rohrleitungsverlauf weicht von dem nach GAIA M-V ab. Die 
Gemeinde wird den vermuteten Verlauf der Rohrleitung ändern. 
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Der Standort entfällt in der weiteren Planung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da die Rphrleitung am Waldrand liegt und die geplante Einbezie-
hung den Waldabstand von 30 m einhält, kann eine Überbauung 
hier deutlich ausgeschlossen werden. Der Standort entfällt aus an-
deren Gründen. 
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Der Wasser- und Bodenverband war beteiligt; eine Stellungnahme 
liegt nicht vor. 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass auf versiegelten Flächen 
anfallendes Niederschlagswasser lt. WHG als Abwasser einge-
stuft wird. 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass lt. WHG unbelastetes Nie-
derschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder in- /direkt 
ohne Vermischung mit Schutzwasser in ein Gewässer eingeleitet 
werden sollte wenn dem keine Belange wasserrechtlicher,  
öffentlicher oder wasserwirtschaftlicher Art entgegenstehen. 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, das für Niederschlagswasser, 
welches verwertet oder versickert wird, die Beseitigungs- und Über-
lassungspflicht entfällt. 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Versickerung von Nie-
derschlagswasser am Ort des Anfalls, nicht erlaubnispflichtig ist, 
dass aber Abflussrichtung und Versickerungsfähigkeit des Bodens 
zu beachten sind. 
Wenn Versickerungsanlagen erforderlich sind, wird im Zuge des 
Bauantrages ein Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis gestellt. 
 
 
 
Die fachtechnischen Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
und als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
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Dem wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die fachtechnischen Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
und als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
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Dem wird gefolgt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, die 
Ausführungen und Hinweise des Staatlichen Amtes für Landwirt-
schaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte werden im 
Rahmen der Satzung zur Kenntnis genommen und in die Begrün-
dung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Schönbeck nimmt die Feststellung des Staatlichen 
Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seen-
platte, dass Dauergrünland und Ackerfeldblöcke überplant wer-
den, zur Kenntnis. Die Eigentümer sind im Rahmen der Öffentlich-
keitsbeteiligung an der Planung beteiligt. 
Die fachtechnischen Hinweise sind bei der Realisierung von Vor-
haben durch den Vorhabenträger zu beachten und werden als 
Hinweis in die Begründung eingestellt. 
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Die Gemeinde Schönbeck nimmt zur Kenntnis, dass sie einem 
Flurneuordnungsverfahren gem. § 56 LwAnpG unterliegt. Die Ge-
meinde weist darauf hin, dass die Satzung nicht geändert sondern 
neu aufgestellt wird. 
 
 
 
 
Die Gemeinde Schönbeck nimmt zur Kenntnis, dass die vom 
StALU Mecklenburgische Seenplatte wahrzunehmenden Belange 
des Naturschutzes, Wassers und Bodens durch die gemeindliche 
Planung nicht betroffen sind. 
 
 
 
Die Gemeinde Schönbeck nimmt die Hinweise der Abteilung Im-
missions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft zur 
Kenntnis und wird diese als Hinweis in die Begründung einstellen. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Bergamtes Stralsund werden im 
Rahmen der Satzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Schönbeck nimmt zur Kenntnis, dass die gemeind-
liche Planung keine bergbaulichen Belange sowie Belange nach 
Energiewirtschaftsgesetz berührt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Straßenbauamtes Neustrelitz 
werden im Rahmen der Satzung zur Kenntnis genommen und 
nachrichtlich in die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Schönbeck nimmt zur Kenntnis, dass sich der Klar-
stellungsbereich entlang der Ortsdurchfahrt der Landesstraße L281 
erstreckt. Das nördlichste Grundstück liegt an der Ortsdurchfahrts-
grenze und somit teilweise an der freien Strecke. Hier wird die von 
der Bebauung frei zu haltende Bereich nachrichtlich in die Planung 
eingestellt. 
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Die Gemeinde Schönbeck nimmt zur Kenntnis, dass das Straßen-
bauamt der gemeindlichen Planung zustimmt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Landesamtes für innere Verwal-
tung Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen der Satzung 
zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Schönbeck nimmt zur Kenntnis, dass sich im Be-
reich gesetzlich geschützte Festpunkte der amtlichen geodätischen 
Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern befinden. 
Jedoch verweist die Gemeinde darauf, dass die Nivellementpunkte 
3. Ordnung 244704170 und 244704180 sowie der Lagefestpunkt 
244752860 nach der anliegenden Übersichtskarte außerhalb des 
Plangeltungsbereichs der gemeindlichen Satzung liegen. 
Die übrigen Höhen- und Lagefestpunkte werden nachrichtlich in die 
Planung eingestellt. 
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Der Landkreis Vorpommern-Greifswald war am Verfahren beteiligt. 
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Staatlichen Bau- und Liegen-
schaftsamtes Neubrandenburg werden im Rahmen der Satzung 
zur Kenntnis genommen und als Hinweis in die Begründung einge-
stellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Schönbeck nimmt zur Kenntnis, dass sich im Be-
reich der gemeindlichen Planung kein vom Staatlichen Bau- und 
Liegenschaftsamtes Neubrandenburg verwalteter Grundbesitz des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern befindet. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Landesforst Mecklenburg-Vor-
pommern werden im Rahmen der Satzung zur Kenntnis genom-
men und in die Planung eingestellt. 
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Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Schönbeck nimmt zur Kenntnis, dass in einem Ab-
stand von 30 m zum bestehenden Wald keine neuen baulichen An-
lagen, welche dem stetigen Aufenthalt von Menschen dienen, er-
richtet werden dürfen. In dem Entwurf war der Waldabstand für die 
Waldfläche auf dem Flurstück 81/8 der Flur 5 nachrichtlich aufge-
nommen, für die Waldfläche auf den Flurstücken 96 und 97 wird 
dies noch in die Planung aufgenommen. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der E.DIS Netz GmbH werden im 
Rahmen der Satzung zur Kenntnis genommen und in die Planung 
eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Schönbeck nimmt zur Kenntnis, dass vorbehaltlich 
weiterer Abstimmungen zur Sicherung des Anlagenbestandes der 
E.DIS keine Bedenken gegen die gemeindliche Planung bestehen. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Bereich der ge-
meindlichen Planung Anlagen der E.DIS Netz GmbH befinden. Auf-
grund der mitgesendeten Pläne konnte festgestellt werden, dass 
durch das Baufeld am Eichhorster Weg einen Gasleitung verläuft 
und durch das Baufeld am Ratteyer Damm ein Mittelspannungs-
stromkabel. Sie werden in die weitere Planung eingestellt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung und 
Ausführungen der 50Hertz Transmission GmbH werden im Rah-
men der Satzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Schönbeck nimmt die Feststellung der 50Hertz 
Transmission GmbH, dass ihre Anlagen durch die gemeindliche 
Planung nicht betroffen sind, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung und 
Ausführungen der IHK Neubrandenburg werden im Rahmen der 
Satzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Schönbeck nimmt die Feststellung der IHK Neu-
brandenburg, dass es aus ihrer Sicht keine Bedenken gegen die 
gemeindliche Planung gibt, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung und 
Ausführungen des Bundesamtes für Infrastruktur, Umwelt-
schutz und Dienstleistungen der Bundeswehr werden im Rah-
men der Satzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Schönbeck nimmt die Feststellung des Bundesam-
tes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bun-
deswehr, dass seitens der Bundeswehr keine Einwände gegen 
die gemeindliche Planung bestehen, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung und 
Ausführungen der Vodafone Kabel Deutschland GmbH werden 
im Rahmen der Satzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Schönbeck nimmt die der Vodafone Kabel 
Deutschland GmbH, dass sich im Bereich der gemeindlichen Pla-
nung keine Telekommunikationslinien des Unternehmens befin-
den oder geplant sind, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung und 
Ausführungen der PCK Raffinerie GmbH Schwedt werden im 
Rahmen der Satzung zur Kenntnis genommen. 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Schönbeck nimmt die Feststellung der PCK Raffi-
nerie GmbH Schwedt, dass eine Pipeline durch das Gemeindege-
biet verläuft, zur Kenntnis. Es wird keine Beeinflussung der ge-
meindlichen Planung im Sinne des Immissions- und Störfallrechts 
gesehen. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise der BVVG Bodenverwertungs- und -ver-
waltungs GmbH werden im Rahmen der Planung der Satzung zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Schönbeck nimmt die Feststellung der BVVG Bo-
denverwertungs- und -verwaltungs GmbH, dass keine BVVG-Ver-
mögenswerte betroffen sind von der gemeindlichen Planung, zur 
Kenntnis. 
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Ein weitergehender Ergänzungsbedarf zum Untersuchungsum-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ergibt sich nicht 
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Die Gemeinde hat, wie die geforderten die potenziellen Wohnbau-
flächen im gesamten Gemeindegebiet untersucht und dem Be-
darf, der sich auf den Eigenbedarf beschränkt, gegenüberstellt. Im 
Ergebnis kann festgelegt werden, wie viele Standorte in Schön-
beck benötigt werden. 

 
 


